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Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HEH Aviation "Bilbao" GmbH & Co. geschlossene Investment-KG:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage be richts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der HEH Aviation "Bilbao" GmbH & Co. geschlossene In vest-
ment-KG – be stehend aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Ver lust-
rech nung für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 so wie dem An-
hang, ein schließ lich der Dar stel lung der Bi lanzie rungs- und Bewertungsme thoden – ge prüft.
Dar über hinaus ha ben wir den La ge be richt der HEH Aviation "Bilbao" GmbH & Co. ge schlos-
sene In vest ment-KG für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Beach-
tung der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und den einschlä-
gi gen eu ropäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschrif ten ein
den tat sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzla ge der
Ge sell schaft zum 31. Dezember 2023sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lage berichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 159 Satz 1 i.Vm. § 136 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schluss prü fung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts" unseres Bestäti gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind
von der Ge sellschaft unabhängig in Übereinstim mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und be rufs rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Über einstim mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns er langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Un ter neh mens-
tätigkeit

Wir verweisen auf die Angaben im Chancen- und Risikobericht des Lagebe richts, in de nen die
ge setz li chen Ver treter be schreiben, dass ein Auftreten weiterer Krisen oder ein längeres An-
hal ten bzw. ein sich Verschärfen der ak tuel len Kri sen, wie der Krieg in der Ukraine, die ho hen
Treibs toff ko sten oder ei ne Kaufzu rück hal tung der Konsu menten durch die steigenden Preise,
die Fort füh rung der Unter neh mens tä tigkeit der Gesell schaft ge fähr den wür de. Wie im La ge be-
richt dar ge legt, zei gen die se Er eig nisse und Ge gebenheiten, dass ei ne we sentli che Un si cher-
heit be steht, die be deut sa me Zwei fel an der Fä hig keit der Ge sellschaft zur Fort füh rung der Un-
ter neh mens tätig keit auf wer fen kann und die ein be stands ge fährdendes Ri siko im Sinne des 
§ 322 Abs. 2 Satz 3 HGB dar stellt. Un sere Prü fungsurteile sind bezüglich dieses Sachver halts
nicht modifi ziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres abschluss und den La ge bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten un ter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen eu ro päi-
schen Ver ord nun gen in al len we sent li chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah resab-
schluss un ter Beach tung dieser Vorschriften ein den tat säch li chen Ver hält nissen ent sprechen-
des Bild der Ver mögens-, Fi nanz- und Ertrags lage der Gesell schaft vermit telt. Fer ner sind die
gesetzli chen Vertreter ver ant wortlich für die inter nen Kon trol len, die sie in Über ein stimmung
mit die sen Vorschriften als not wen dig be stimmt ha ben, um die Aufstellung ei nes Jahres ab-
schlusses zu er mög lichen, der frei von we sentlichen fal schen Darstellungen aufgrund von do-
losen Hand lun gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö gensschädi gung)
oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant wortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be urteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin aus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
we sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünfti gen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Ver treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wen denden deutschen gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnun-
gen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt er bringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des La-
ge berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu treffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu er teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i.Vm. § 136 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 317 HGB un ter Be-
ach tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sät ze ord-
nungs mäßi ger Ab schluss prü fung durch geführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar stel lung
stets auf deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
in ter nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemes sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme der Ge sellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rech nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
darge stell ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern an gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit so wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Un sicherheit im Zusam menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig keit
auf werfen kön nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi cherheit
be steht, sind wir verpflichtet, im Bestäti gungsvermerk auf die dazugehörigen An gaben im
Jahresab schluss und im Lagebericht aufmerk sam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemes sen sind, unser jeweiliges Prüfungsur teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfolge rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res Bestätigungs vermerks
erlangten Prü fungsnach weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben heiten kön nen jedoch
dazu führen, dass die Ge sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort führen kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein schließ-
lich der An gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäfts vorfälle
und Er eig nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut schen gesetz-
li chen Vorschriften und der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tat säch li-
chen Ver hält nis sen ent spre chendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage der Ge-
sell schaft ver mit telt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
spre chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
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· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunfts orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnach weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga ben
von den gesetzli chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
ur teilen die sachgerech te Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An nah-
men. Ein eigenständiges Prü fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den
zu grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abwei chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon ten

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Ein lagen und Ent-
nah men zu den einzelnen Kapitalkonten, die auch die von Treuhändern verwalteten Kapi tal-
konten umfassen, der HEH Aviation "Bilbao" GmbH & Co. geschlossene Invest ment-KG zum
31. Dezember 2023 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse er folgte die
Zu weisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den ein zelnen Kapitalkon-
ten in allen we sentlichen Belangen ordnungsgemäß.
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Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einla-
gen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Überein stimmung mit § 159 i.Vm.
§ 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des Internationalen Standard on Assurance Engagements
(ISAE) 3000 (Revised) "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial In formation" (Stand Dezember 2013) durch geführt. Unsere Ver ant wor tung nach die-
sen Vorschrif ten und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab schlussprü fers für
die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlu sten, Einlagen und Ent-
nahmen zu den einzel nen Kapitalkonten" un seres Vermerks wei terge hend be schrieben. Wir
sind von der Gesellschaft un abhängig in Überein stimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufs rechtli chen Vorschrif ten und haben unsere sonsti gen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstim mung mit diesen Anfor derungen erfüllt. Wir sind der Auffas sung, dass die
von uns er langten Prü fungsnachweise aus reichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemä ßen Zuweisung von Ge winnen, Ver lu sten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Ka pi talkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ord nungsgemäße Zuweisung von Ge-
winnen, Verlusten, Einlagen und Entnah men zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen we sentli chen
Be lan gen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Ein lagen und Ent nahmen zu
den ein zelnen Kapitalkonten. Für die von Treu händern verwalteten Kapitalkon ten beschränkt
sich die Ver antwortung der gesetz li chen Vertreter auf die Zuwei sung der Gewinne, Verluste,
Einla gen und Entnahmen zu dem Ka pitalkonto des Treuhänders sowie auf die Einholung von
Infor mationen zur Entwicklung der Ka pitalkonten der von ihm treuhänderisch gehaltenen An-
teile. Ferner sind die ge setzli chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie
in Überein stimmung mit die sen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungs-
gemäße Zuweisung von Ge win nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Ka-
pi talkonten zu er möglichen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuwei sung
von Gewin nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapital konten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuwei sung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmä-
ßig ist, so wie ei nen Vermerk zu erteilen, der un ser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen
Zu wei sung von Ge winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon-
ten be inhal tet.
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